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Flüchtlingsrat Info Thüringen

Bleiberecht muss warten!
Das Bleiberecht für langjährig Geduldete wurde durch die Innenministerkonferenz am 4. und 5. Mai 2006 noch nicht be-

schlossen. Statt den ca. 200.000 Geduldeten endlich eine Zukunftsperspektive zu eröffnen und die Abschiebepraxis für po-
tentiell Begünstigte zu beenden, befaßte sich die Konferenz mit der Verschärfung der Einbürgerungsbedingungen. Nunmehr
richten sich alle Hoffnungen auf die Innenministerkonferenz im November 2006. Derweilen wird das Abschieben von gut in-

tegrierten Familien, Kindern und Jugendlichen in eine ungewisse Zukunft weitergehen!

Fünf Thüringer ohne Grenzen am Fuß der Zugspitze für das Bleiberecht -
Auch wir haben es satt, dass die Entscheidung über Bleiberecht abermals aufgeschoben wird

Am Mittwochmorgen, des 3. Mai
machten sich vier junge geduldete
Flüchtlinge aus Thüringen, alle Teil-
nehmer des Equal-Projektes, begleitet
von mir auf die lange Zugfahrt gen
Süden. Die erste Station auf dem Weg
nach Garmisch-Partenkirchen, wo in
diesen Tagen die IMK stattfand, war
München.

Dort fand auf dem Ma-
rienplatz eine Bleibe-
rechtsdemonstration un-
ter dem Motto „Bleibe-
recht für alle, jetzt so-
fort!“ statt, bei der etwa
1500 Menschen ver-
schiedener Gruppen ver-
treten waren. Die Demo
mündete am frühen
Abend in einen Demon-
strationszug, der uns
durch die Altstadt führte
und vor dem Bayrischen
Innenministerium ende-
te. Anschließend stan-
den noch einmal andert-
halb Stunden Zugfahrt
bevor, bis wir unsere
wohlverdienten Betten
in der Jugendherberge
Garmisch beziehen konnten. Am Don-
nerstag sollte es zu den Höhepunkten
(im buchstäblichen Sinne) der Flücht-
lingskonferenz, an der neben uns
rund 90 weitere geduldete jugendli-
che Flüchtlinge aus 11 verschiedenen
Bundesländern teilnahmen, kommen:
Dem Eröffnungsspiel der von uns vor-
zeitig eröffneten Fuß-
ball-Weltmeisterschaft (zu dem wir die

Innenminister eingeladen hatten) und
der Besteigung der Zugspitze.

Zunächst einmal standen jedoch Inter-
na für uns, „Jugendlichen Ohne Gren-
zen“ (JoG), auf der Tagesordnung.
Aufgaben mussten verteilt, Delegierte
für die Pressekonferenz (gemeinsam

mit Pro Asyl) und Journalisteninter-
views gewählt werden. Am frühen
Nachmittag kam es dann nach einem
Demonstrationszug durch den Kurort
zum lokalen Fußballstadion zur Eröff-
nung der WM: Die erste rote Karte
ging sogleich an die Innenminister, da
sie trotz freundlicher Einladung zum
Spiel gegen uns nicht erschienen – da-
bei hatten sie noch am Morgen von
unserer Delegation einen fair gehan-

delten Fußball zum Warmspielen
überreicht bekommen. Das Spiel
konnte trotzdem stattfinden, da von
uns eine Ersatzmannschaft für die In-
nenminister aufgestellt werden konn-
te. Weitere Aktionen waren am selben
Tag ein Überraschungsbesuch bei den
Innenministern auf der Zugspitze.

Auf dem höchsten Gipfel
Deutschlands rollte eine
Delegation von uns ein
Transparent aus und konn-
te zufälliger Weise Herrn
Beckstein persönlich auf
die Notwendigkeit eines
Bleiberechts hinweisen.
Am Freitag und Samstag,
den letzten Konferenzta-
gen bildete die interne Ar-
beit in Kleingruppen zu
Themen wie „Die rechtli-
che Situation für Gedulde-
te in Deutschland“, „Wie
organisiere ich mich?“,
„Wie mache ich
PR-Arbeit?“ u. v. m. Ar-
beitsschwerpunkte für die
Jugendlichen.

Als wir jedoch am frühen
Freitagnachmittag über die Ergebnisse
der IMK aufgeklärt wurden, spiegelte
sich blankes Entsetzen in vielen Ge-
sichtern wieder: Die Innenminister lie-
ßen kein einziges Wort zum Bleibe-
recht in ihrer Erklärung verlauten. Als-
bald kamen wir jedoch auf den Kon-
sens, dass unser Forderungen im
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Kontakt regional

Mitte:
Ausländerbeauftragte ev. Kirchenkreis
Erfurt

� 0361-7508422, -23

Ausländerbeirat Erfurt, Dienstag (n.V.)
und Donnerstag 16 - 18 Uhr

� 0361-6551040

Beratungsstelle für Migranten des Di-
akoniewerkes Gotha, Jüdenstraße 27

� 03621-305825

Süd:
Adelino Massuvira, Suhl

� 03681-309038

Freundeskreis Asyl Meiningen

� Telefon: 03693-820570

Jena:
Sana Al-Mudhaffar/Rea Mauersber-
ger, Ausländerbeirat Jena

� 03641-493330 �� ����� , 448936

The Voice Forum

� 03641-665214 / 449304

Gera:
Steffi Oeser

� 0365-8004886

West:
l’amitié, Gotha

� 03621-29340

Roland Wanitschka, Eisenach

� 03691-212548

Nord:
Heidi Radtke-Seidu, Nordhausen

� 03631-980901

Beratung für jüdische Emi-
grant/innen:
Jüdische Landesgemeinde, Erfurt

� 0361-5624964

Impressum

Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
Warsbergstraße 1
99092 Erfurt

Tel 0361-21727-20
Fax 0361-21727-27
E-Mail: info@fluechtlingsrat-thr.de
www.fluechtlingsrat-thr.de
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Spendenkonto

SEB Leipzig
BLZ 860 101 11
Konto-Nr. 1963704200

Fortbildungsreihe
2006

“Soziale Leistungen & Informa-
tionsrecherche”

11. und 12. September 2006

“Weitere soziale Leistungen für
Flüchtlinge und Bleibeberechtigte”

Referent: Claudius Voigt, GGUA,
Qualifizierungprojekt Münster

18. und 19. September 2006

“Informationsrecherche im Flücht-
lingsbereich – Praxistage 1 und 2”

Referent: Michael Kalkmann, Koor-
dinator der Geschäftsstelle Infor-
mationsverbund Asyl e.V.

Alle Veranstaltungen finden statt:

AWO Fachdienst für Migration
und Integration Jugendmigrations-
dienst, Kastanienstraße 11, 07747
Jena

Anmeldung bei: DGB Bildungswerk
Thüringen e.V. EFF-Projekt, Wars-
bergstraße 1, 99092 Erfurt, Tele-
fon: 0361-2172720

Termine 2006

Offener Flüchtlingsrat

15. Juli, Eisenach

Seminar

23.-25. Juni, Hütten

Fortbildungsreihe

11.+12. September, Jena
Weitere soziale Leistungen für
Flüchtlinge und Bleibeberechtigte

18.+19. September, Jena
Informationsrecherche im Flücht-

lingsbereich

Informationen zu Asyl
im Internet

www.asyl.net
(Infos zu Rechtssprechung, Länderin-
fos, ...)

www.ecoi.net
(Länderinformationen – großteils
englischsprachig)

www.amnesty.de
(Länderinformationen, ...)

www.aufenthaltstitel.de
(aktuelle ausländerrechtliche Geset-
ze, Verordnungen, ...)

www.proasyl.de
(regelmäßiger Infoservice,
EU-Beschlüsse/ - Verordnungen,
Links zu Flüchtlingsräten, Europ.
Flüchtlingsorganisationen,....)

www.fluechtlingsrat-berlin.de
(aktuelle Rechtssprechung und Infor-
mationen zum Sozialleistungsrecht)

www.proasyl.de
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Kampf für das Bleiberecht weiterhin
Gültigkeit besitzen. Diese lauten:

� Sofortiger Stopp der Abschiebun-
gen bundesweit!

� Die vollständige Umsetzung der
UNO- Kinderrechte!

� Eine großzügige Bleiberechtsrege-
lung, jetzt sofort!

Weiterhin wollen wir darauf hinwei-
sen, dass eine Bleiberechtsregelung
nicht von Integrationsleistungen wie
zum Beispiel das Bestehen eines Aus-
bildungs- oder Arbeitsverhältnisses ab-
hängig gemacht werden kann. Denn
aufgrund der vielfältigen Verbote ha-
ben geduldete Flüchtlinge dazu über-
haupt nicht die Möglichkeit! Bis zur
nächsten IMK in Nürnberg haben wir,
auch hier in Thüringen, also noch viel
zu tun. Zurückblickend auf die Konfe-
renz in Garmisch können wir aber re-

sümieren, dass es uns allen viel Spaß
gemacht hat und wir viele Anregun-
gen für die Arbeit hier vor Ort haben
mitnehmen können.

Ivo Schnipkoweit

Die vollständige Presseerklärung von
JoG, Bilder von der Konferenz und
weiterführende Informationen zur
Kampagne findet ihr im Internet auf:
– www.hier.geblieben.net
– www.fluechtlingsrat-berlin.de
– www.fluechtlingsinfo-berlin.de
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Eisenach:
Mehrere Flüchtlingskinder im Kindergarten

Ende gut, Kinder gut, alles gut! so lau-
tet das Sprichwort nach einem hartnä-
ckigen Kampf um Kindergartenplatz
vor zwei Jahren in Eisenach (Flücht-
lingsrat-Info berichtete). In der Zwi-
schenzeit gab es in dieser Angelegen-
heit einen bedeutungsvollen Fort-
schritt. Bis Anfang dieses Jahres be-
suchte nur ein einziges Kind von Asyl-
suchenden den Kindergarten, aber
heute spielen sechs von dreizehn Kin-
dern von Asylsuchenden in Eisenach
fröhlich und gemeinsam mit anderen
Kindern in Kindergärten. Somit kön-
nen sie besser auf die Schule vorberei-
tet und die Sprachbarriere frühest-
möglich abgebaut werden.

Laut des neuen Thüringer Kinderta-
geseinrichtungsgesetzes (ThürKitaG)
vom 16. Dezember 2005 hat jedes

Kind mit gewöhnlichem Aufenthalt in
Thüringen vom vollendeten zweiten
Lebensjahr bis zum Abschluss der
Grundschule einen Rechtsanspruch
auf Bildung, Erziehung und Betreuung
in einer Kindertageseinrichtung. Und
nach einer Änderung des Thüringer
Schulgesetzes sind seit April 2005 Kin-
der von Asylsuchenden und gedulde-
ten Ausländern in Thüringen schul-
pflichtig.

Da die Eltern ihren finanziellen Haus-
halt mit Asylbewerberleistungen be-
streiten oder lediglich ein geringes Ein-
kommen haben, übernimmt das Ju-
gendamt der Stadtverwaltung Eise-
nach die Nutzungsgebühren. Essen-
geld wird von der Sachleistung für
Verpflegung des Kindes verrechnet.

Die Eltern, die für einen Kindergarten-
platz für ihren Sohn gekämpft haben,
freuen sich darüber, dass nun andere
Eltern Vertrauen haben, ihre Kinder in
den Kindergarten zu geben. Die Kin-
der sind schnell mit der neuen Umge-
bung zurechtgekommen und ihre El-
tern haben naturgemäß mehr Gele-
genheiten, Kontakte mit anderen Mit-
bürgerInnen zu knüpfen. Infolgedes-
sen sind normale Gespräche miteinan-
der über Verschiedenes möglich.

Ariffadhillah

Forderung nach Sozialpässen für Asylbewerber

Beim Besuch der EQUAL–Teilnehme-
rInnen in der „Stadt- und Regionalbi-
bliothek“ Erfurt, Ende 2005, stellte
sich heraus, dass es für Asylbewerbe-
rInnen und Flüchtlinge mit befristetem

Aufenthalt problematisch ist, Mitglied
der Bibliothek zu werden.

Die Jahresgebühr für eine Benutzer-
karte beträgt ca. 12 Euro. Schüler und
Sozialpassinhaber (Personen mit gerin-
gem Einkommen) sind von dieser Ge-
bühr befreit. Laut einem Stadtratsbe-
schluss von 2004 sind Asylbewerber
nicht berechtigt, einen Sozialpass

zu bekommen, der ihnen die endgeld-
freie Nutzung der Bibliothek sowie an-
dere Vergünstigungen in Erfurt er-
möglichen würde.

Personen mit befristetem Aufenthalt
können sich theoretisch zwar in der
Bibliothek anmelden, müssen dabei

aber die Jahresgebühr entrichten. Da
ihre Benutzerkarte immer 6 Wochen
vor Ablauf der Aufenthaltsbefristung
abläuft, müssten sie diese Gebühr mit
jeder Wiederanmeldung erneut ent-
richten, was aufgrund der geringen
Asylbewerberleistungen unzumutbar
ist.

Die Mitarbeiterin des EQUAL-Projektes
wandte sich deshalb an den Leiter des
Sozialamtes Herrn Kläser und den am-
tierenden Oberbürgermeister Manfred
Ruge. Letzterer argumentierte in ei-
nem Antwortschreiben, dass Asylsu-
chende im laufenden Verfahren bzw.
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Abgelehnte nicht zu den Bürgern der
Landeshauptstadt Erfurt gezählt wür-
den und deshalb für den Stadtratsbe-
schluss kein Änderungsbedarf bestün-
de. Obwohl es laut Auskunft des So-
zialamtsleiters kein großer finanzieller
Aufwand für die Stadt Erfurt wäre, So-
zialpässe auch für Asylbewerber zu er-
möglichen. Bisher bleibt Asylbewer-

bern weiterhin der Sozialpass ver-
wehrt.

Mit der Bibliothek wurde bisher nur
eine Verlegenheitslösung gefunden.
Erfurter TeilnehmerInnen des EQUAL-
Projektes müssen die Jahresgebühr
nicht zahlen, da diese vom Sozialamt
übernommen wird. Von der (endgeld-
freien) Nutzung der Bibliothek bleiben
also weiterhin Personen ausgeschlos-
sen, die keinen Sozialpass haben so-
wie EQUAL-TeilnehmerInnen aus an-

deren Städten wie z.B. Weimar und
Gotha.

Wir fordern deshalb die Mitglieder des
Stadtrates auf, den Stadtratsbeschluss
zu ändern und Asylbewerber und ge-
duldete Flüchtlinge nicht von den Ver-
günstigungen des Sozialpasses auszu-
schließen und ihnen damit den Zu-
gang zu Bildung zu erschweren.

Jana Weidhaase

Postzustellung in Gemeinschaftsunterkünften

Rundschreiben des Landesverwaltungsamtes

Mit einem Rundschreiben hat sich das
Landesverwaltungsamt am
24.04.2006 an die Landkreise und
kreisfreien Städte wegen der Postzu-
stellung an Asylsuchende in Gemein-
schaftsunterkünften gewandt. Darin
wurde nochmals das notwendige Ver-
fahren dargestellt und die Landkreise
zur Einhaltung angemahnt. Im Rund-
schreiben wird ausgeführt:

„ In der Regel erfolgt im Asylverfahren
eine Zustellung mittels Postzustel-
lungsurkunde (§ 3 ThürVwZVG). Diese
Zustellungsart ist nach außen hin
durch einen besonderen Briefum-
schlag (gelb, mit Kästchen oben
rechts) zu erkennen. Dieser Umschlag
muss bestimmte Angaben - Anschrift,
Bezeichnung der absendenden Dienst-
stelle, Geschäftsnummer - enthalten.
Ihr Fehlen macht die Zustellung un-
wirksam. ...

In der Zustellungsurkunde hat der
Postbote insbesondere zu vermerken,
wem er das Schriftstück zugestellt hat.
Grundsätzlich ist an den Empfän-
ger persönlich zuzustellen. Ist die-
ser nicht erreichbar, kann eine wirksa-
me Zustellung im Wege der so ge-
nannten Ersatzzustellung nach §§ 178
ff ZPO erfolgen. Diese Regelungen
sind - unter Berücksichtigung der Son-
dervorschrift des § 10 Abs. 4 AsylVfG
- im Asylverfahren grundsätzlich an-
wendbar. Wird daher der Betroffene
in seiner Wohnung oder der Gemein-
schaftseinrichtung, in der er wohnt,
nicht angetroffen, kann das Schrift-
stück in der Wohnung einem erwach-
senen Familienangehörigen oder ei-
nem erwachsenen ständigen Mitbe-
wohner, in Gemeinschaftseinrichtun-
gen dem Leiter der Einrichtung oder

einem dazu ermächtigten Vertre-
ter zugestellt werden (§ 178
ZPO).

Eine wirksame Ersatzzustel-
lung an einen in einer Ge-
meinschaftsunterkunft unter-
gebrachten Asylbewerber
setzt zwingend voraus, dass
der Postbedienstete den Versuch
unternommen hat, den Asylbe-
werber in dessen Zimmer aufzusu-
chen (...). Die Wohnung des Asylbe-
werbers ist nicht die Gemeinschafts-
unterkunft als solche, sondern das
Zimmer in der Gemeinschaftsunter-
kunft, das ihm zugewiesen wurde (...).

Erst wenn der Asylbewerber nicht an-
getroffen wird, darf die Ersatzzustel-
lung nach § 181 Abs. 2 ZPO vorge-
nommen werden. Nur in diesem Fall
ist auch eine Übergabe an den Leiter
der Gemeinschaftsunterkunft oder ei-
nen dazu ermächtigten Vertreter statt-
haft (...). Im Zweifelsfall muss der Ver-
treter seine Empfangsberechtigung
nachweisen (...). Fehlt es am Versuch
einer persönlichen Übergabe, ist die
Ersatzzustellung unwirksam. Die über
die Ersatzzustellung ausgestellte Post-
zustellungsurkunde entfaltet in dem
Fall keine Beweiskraft.

Kann die Sendung nicht persönlich
oder an Dritte im Sinne des § 178
Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 ZPO in der
Wohnung zugestellt werden, kann
das Schriftstück in den Briefkasten
eingelegt werden (§ 180 ZPO). Vor-
aussetzung ist, dass der Briefkasten
eindeutig zur Wohnung gehört, für
eine sichere Aufbewahrung geeignet
ist und sich in einem ordnungsgemä-
ßen Zustand befindet.

Dieses Verfahren gilt aber nur für Er-
satzzustellungen in Einzelunterbrin-
gungen. Bei Gemeinschaftsunterkünf-
ten gilt es aufgrund des Wortlautes
des § 180 S. 1 ZPO nicht. Diese fallen
nicht unter den Begriff „Wohnung
oder Geschäftsraum". Bei einer fehl-
geschlagenen Zustellung an einen in
einer Gemeinschaftsunterkunft leben-
den Asylbewerber persönlich oder an
eine Person im Sinne des § 178 Abs. 1
Nr. 3 ZPO (Leiter der Unterkunft oder
Vertreter) hat eine Ersatzzustellung
durch Niederlegung zu erfolgen. Dabei
ist auf die erforderliche ordnungsge-
mäße Benachrichtigung über die Nie-
derlegung zu achten. Diese soll entwe-
der an der Tür angeheftet oder, wie
bei gewöhnlichen Briefsendungen üb-
lich, übergeben werden. Ist in der
Postzustellungsurkunde bezeugt, dass
die schriftliche Mitteilung nach § 182
ZPO in den Hausbriefkasten eingelegt
wurde, soll die eidesstattliche Versi-
cherung des Empfängers, er habe
trotz täglicher Leerung des Briefkas-
tens diese Mitteilung nicht erhalten,
nicht ausreichen (...). Fehlt in einem
Asylbewerberheim ein Hausbriefkas-
ten, in den ein Benachrichtigungszet-
tel über einen Zustellversuch einge-
worfen werden kann, so kann dies der
Beweiskraft der Postzustellungsurkun-
de über eine Zustellung durch Nieder-
legung gegebenenfalls erfolgreich ent-
gegengehalten werden (...).“
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Initiativgruppe Gemeinschaftsunterkünfte

Anfang des Jahres 2006 fand sich eine
Gruppe interessierter Menschen zu-
sammen, die im Frühjahr und Sommer
2006 einen Großteil der Gemein-
schaftsunterkünfte in Thüringen besu-
chen und dabei Gespräche mit den
verantwortlichen Ämtern der Land-
kreise und kreisfreien Städte führen
wird. Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
hat auf seiner Mitgliederversammlung
im letzten Jahr beschlossen, dass die
Unterbringungssituation von Flüchtlin-
gen in Thüringen ein Arbeitsschwer-
punkt sein soll. Ziel der Initiative ist die
Erfassung und Dokumentation der
Gemeinschaftsunterkünfte in Thürin-
gen. Es ist geplant, die Ergebnisse in
einer Broschüre zu veröffentlichen.
Damit soll auch die Forderung nach
Einzelunterbringung für Flüchtlinge in
Wohnungen öffentlich transportiert
werden.

Die Gruppe besteht aus ca. 10 Perso-
nen, die haupt- und ehrenamtlich in
der Flüchtlingsarbeit tätig sind oder

sich engagieren wollen. Gemeinsam
wurde ein standardisierter Kriterienka-
talog und Fragebogen entwickelt und
es finden gemeinsame Besichtigungen
statt. Darüber hinaus beschäftigt sich
die Initiative mit den rechtlichen
Grundlagen der Unterbringung von
AsylbewerberInnen und weist vor Ort
auf ihre Durchsetzung vor Ort hin. Der
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. begleitet
in diesem Zusammenhang auch ein
Seminar an der Universität Erfurt, in
dessen Rahmen ebenso exemplarische
Gemeinschaftsunterkünfte (Stadt,
Land) besucht und die Unterbrin-
gungssituation evaluiert werden soll.

Bisherige Erkenntnisse sind, dass die
Unterbringung von Flüchtlingen in
ländlichen Regionen besonders zu kri-
tisieren ist, da häufig schlechte Ver-
kehrsanbindungen bestehen, und Iso-
lation zu vermehrten Konflikten in den
Gemeinschaftsunterkünften führen. In
Gesprächen mit den BewohnerInnen
wurde weiterhin ein erheblicher Be-

darf an Beratungs- und psychosozialen
Versorgungsstrukturen deutlich. Die
MitarbeiterInnen in den Heimen ha-
ben hierfür meist keine angemessene
Qualifikation und fühlen sich mit den
Anfragen der BewohnerInnen überfor-
dert. Besondere Probleme bereitet das
Chipkarten- und Gutscheinleistungs-
systeme, da nur wenige Läden diese
akzeptieren oder nicht aufgebrauchte
Geldbeträge zum Ende des Monats
verfallen.

Die problematische Gemeinschaftsun-
terbringung wird von den meisten
Städten und Landkreisen weiterhin ge-
genüber der Möglichkeit der Einzelun-
terbringung favorisiert und als „Regel-
unterbringung“ angesehen.

Verfall von Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz
können AsylbewerberInnen anstelle
von vorrangig zu gewährenden Sach-
leistungen Leistungen in Form von
Wertgutscheinen, von anderen ver-
gleichbaren unbaren Abrechnungen
oder von Geldleistungen erhalten. Die-
se Art der Leistungsgewährung wird in
Thüringen für alle in Gemeinschafts-
unterkünften lebenden Asylsuchenden
praktiziert. Dabei sind die einzelnen
Ausgestaltungen aber höchst unter-
schiedlich. Während in einigen Land-
kreisen die monatlich ausgezahlten
und nicht verbrauchten Wertgutschei-
ne nicht am Monatsende verfallen,
geht im Landkreis Gotha der zum
Monatsende nicht verbrauchte Geld-
wert komplett verloren. Desweiteren
erfolgt die Auszahlung der Leistun-
gen oftmals erst zum 7. oder 8. des
Monats.

Der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. hat
sich daraufhin an den Landkreis Go-
tha und an das Landesverwaltungs-
amt mit der Bitte um Prüfung der
Rechtmäßigkeit gewandt. Im Ant-
wortschreiben des Landesverwal-
tungsamtes heißt es:

„Gemäß Punkt 3.7. der Thüringer Ver-
waltungsvorschriften zur Durchfüh-
rung des AsylbLG, sollen Wertgut-
scheine in ihrer Gültigkeit auf maximal
zwei Monate begrenzt sein. Entspre-
chend ist auch bei einer Leistungsge-
währung mittels Chipkarte eine zeitli-
che Begrenzung (Verfallen des aufge-
buchten Betrags) vorzusehen. ... Die
monatliche Aufbuchung ist nicht zu
beanstanden, da es den Landkreisen
im Rahmen ihrer Ermessensentschei-
dung freigestellt ist, über den Zeit-
punkt und den Zeitrahmen der Aus-
zahlung der Leistungen zu bestimmen.

Gemäß dem Bedarfsdeckungsprinzip
verfallen allerdings am Monatsende
nicht benötigte Leistungen für Ernäh-
rung und Hygieneartikel. Auch dies
begegnet keinen Bedenken, soweit
die Leistungsgewährung so rechtzeitig
erfolgt, dass der aufgebuchte Betrag
den betroffenen Leistungsberechtig-
ten den vollen Monat zur Verfügung
steht.“

Im Landkreis Gotha erfolgt die Aus-
zahlung nach Aussage des Landesver-
waltungsamtes aus kalendarisch be-
dingten und verwaltungstechnischen
Gründen bis maximal zum 5. eines
Monats. Daher ist auch für den Verfall
des aufgebuchten Betrages ein späte-
rer Termin als das Monatsende vorzu-
sehen. Der Landkreis wird entspre-
chend darauf hingewiesen.

Als rechtmäßig angesehen wurde,
dass im Falle einer verspäteten Inan-
spruchnahme durch AsylbewerberIn-
nen eine Kürzung für die kompletten
bereits abgelaufenen Tage des laufen-
den Monats erfolgt.

-sd
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Interkulturelle Bildungsseminare mit den Auszubildenden
der Handwerkskammer

Im März und April 2006 führte der
Flüchtlingsrat Thüringen e.V. insge-
samt vier interkulturelle Seminare im
Berufsbildungszentrum der Hand-
werkskammer Erfurt durch. Wir infor-
mierten die auszubildenden Jugendli-
chen über die Rechts- und Lebenssi-
tuation von MigrantInnen und Flücht-
lingen in Deutschland und themati-
sierten mit den Gruppen Meinungen
zu AusländerInnen.

Ziele des Bildungsangebotes waren,
Vorurteile abzubauen und die Integra-
tion der ausländischen Jugendlichen
des EQUAL - Projekts in die laufenden
Kurse vorzubereiten und zu unterstüt-
zen.

Das Berufsbildungszentrum ist ein
Teilprojekt der Entwicklungspartner-
schaft „Arbeit und Bildung Internatio-
nal“ und bietet überbetriebliche Aus-
bildungen für Jugendliche in Hand-
werksberufen an. Da es bisher im Be-
rufsbildungszentrum noch keine aus-

ländischen Auszubildende gab, verein-
barten wir mit den verantwortlichen
Projektmitarbeitern der HWK, inter-
kulturelle Seminare durchzuführen.
Dadurch sollte ausländerfeindlichen
Aktivitäten und Fremdenfeindlichkeit
vorgebeugt werden.

Die Seminare umfassten jeweils 2 ½
Stunden und forderten die Azubis he-
raus, zu diskutieren, Meinungen offen
darzulegen, diese aber auch aufgrund
von Tatsachen und Fakten in Frage zu
stellen. Die Auszubildenden haben in
weiten Teilen ihre Positionen selbstbe-
wusst und sehr deutlich vertreten. Da-
bei wurden verschiedene Vorurteile
und Bildungsdefizite deutlich. Anhand
eines Planspiels konnten die Azubis
ihre erworbenen Kenntnisse zur Le-
bens- und Rechtssituation von Deut-
schen und AusländerInnen spielerisch
erfahren.

Wir trafen auf sehr heterogene Grup-
pen mit ungleichen (Vor-)Kenntnissen
und unterschiedlich hoher Bereit-
schaft, sich mit dem Thema auseinan-
der zu setzen. Auffällig war die höhe-
re Tendenz zu Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit unter den weiblichen
Auszubildenden im Vergleich zu ihren
männlichen Mitschülern. Einige der
Anwesenden glaubten, dass in
Deutschland mehr AusländerInnen als
Deutsche leben, die Mehrheit meinte
zumindest, es gäbe zu viele Ausländer
in Deutschland, Das merke man vor
allem, wenn man durch die Straßen
gehe und gestört sei. Diese Aussagen
bestätigen auch die Ergebnisse des

Thüringen Monitors, wonach 60 %
der Thüringer Bevölkerung angaben,
sich überfremdet zu fühlen.

Die meisten der Jugendlichen im BBZ
erleben selbst soziale Ausgrenzung in-
folge mangelnder Ausbildungs- und
Arbeitsangebote. Dennoch fiel es ih-
nen schwer, einen Bezug zwischen ih-
rer eigenen Situation und anderen be-
nachteiligten Jugendlichen herzustel-
len.

Unkenntnis, viele Vorurteile und gene-
rell negative Haltungen gegenüber
Ausländern konnten nur teilweise ab-
gebaut werden. Es bedarf einer inten-
siveren Schulung und längerfristigen
Bildungsarbeit zur Sensibilisierung der
Auszubildenden. Das Teilprojekt „In-
terkulturelle Bildung“

des DGB BWT e.V. wird mit den Aus-
bilderInnen im Rahmen des Equal Pro-
jekts noch weitere Seminare durchfüh-
ren.

Jana Weidhaase

Preis für Engagement für die Rechte von Flüchtlingen

Seit mehreren Jahren schon vergibt der Flüchtlingsrat Thüringen jährlich zum Tag es Flüchtlings den „Preis für die größtmög-
liche Gemeinheit“, so auch in diesem Jahr. Ausgezeichnet werden in der Regel immer wieder Behörden und Institutionen,
die sich durch eine besonders restriktive Auslegung ohnehin schon nicht flüchtlingsfreundlicher Gesetze hervortun.

Unberücksichtigt aber bleiben diejenigen, die sich seit langen und kontinuierlich für die Rechte von Flüchtlingen, für die Ver-
besserung von deren Lebenssituation immer wieder einsetzen, sich ehrenamtlich engagieren, Zeit und oftmals auch Geld in-
vestieren, um manchmal „nur“ im Kleinen konkret zu helfen.

In diesem Jahr wollen wir erstmals neben dem „Preis für die größtmögliche Gemeinheit“ auch einen Preis für herausgehobe-
nes Engagement für die Rechte von Flüchtlingen ausschreiben und vergeben. Auch hierzu bitten wir um die Einsendung von
Vorschlägen mit einer kurzen aussagekräftigen Begründung an:

Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
Warsbergstraße 1
99092 Erfurt
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Kirchenasyl – Die Not einer Flüchtlingsfamilie

Unsere Freunde nimmt uns keiner!,
sagen wir vom Unterstützerkreis der
sich im Kirchenasyl befindlichen kurdi-
schen Familie. Sie lebt seit zwölf Jah-
ren bei uns und hat zwei Söhne, die
hier aufgewachsen sind. Während der
ganzen Jahre versuchte der Vater im-
mer wieder im Asylverfahren die Be-
hörde von der Notwendigkeit seiner
Flucht und den traumatischen Folgen
seines Gefängnisaufenthaltes zu über-
zeugen – bisher vergeblich. Im Winter
2004 wurde ihm die Arbeitserlaubnis
entzogen und die Abschiebung, wie in
den vergangenen Jahren, angedroht.

Im Januar 2005 trat das Zuwande-
rungsgesetz zur Steuerung und
Begrenzung der Zuwanderung in
Kraft, das viele Verschärfungen
einschloss. Gleichzeitig wurden
Härtefallkommissionen einge-
führt. Diese werden vom Flücht-
lingsrat als„ „Gnadenkommis-
sionen“ kommentiert, da sie kei-
ne rechtliche Befugnisse haben
und unter permanenter Kontrol-
le des jeweiligen Innenministeri-
ums der einzelnen Bundesländer
stehen, die dann deren Empfeh-
lungen befolgen oder nicht.
Letztendlich haben sie lediglich
eine Alibifunktion.

Unsere kurdische Familie stellte An-
fang 2005 einen ersten Antrag auf
Bleiberecht, welcher abgelehnt wurde.
Für jeden Flüchtling ist es naturgemäß
der Situation sehr schwierig, mit Do-
kumenten zu beweisen, dass für ihn
die Situation so war, wie er sie be-
schrieben hat und entsprechende leid-
volle Erfahrungen machen musste. So
hat der Vater der Familie bis heute
keine Ruhe finden können.

Die Ablehnung wurde weder von der
kurdischen Familie, noch von den Mit-
schülern des ältesten Sohnes, die ei-
gens zum Innenministerium gingen,
um sich für ihren Mitschüler einzuset-
zen, noch von den Nachbarn, die im
Haus Unterschriften für das Verblei-
ben der Familie in Erfurt sammelten,
verstanden. Denn all das, was man
sich unter Integration wünscht, hat
die Familie erfüllt.

Seit August 2005, also zehn Mona-
te(!), befindet sich die kurdische Fami-
lie im Kirchenasyl. Dies war eine harte
Entscheidung, denn das bedeutet für
sie, zu viert in einem Raum zu leben.

Die Kinder dürfen zwar zur Schule ge-
hen, was vom hiesigen Innenministeri-
um geduldet wird, als das einzige Ent-
gegenkommen der Behörde, doch
empfinden auch sie die Situation wie
ein Gefängnis. Die Familie muss sich
weiterhin täglich mit ihrer Angst und
Hilfslosigkeitsgefühlen auseinander-
setzen.

Für die Gemeinde und die Kirche be-
deutet Kirchenasyl, sich mit Fragen
von christlich humanistischer Verant-
wortung bis hin zu Entscheidungen
für staatstragendes oder renitentes
Verhalten zu befassen und letztend-
lich zu beschließen.

Kirchenasyl bedeutet für den Unter-
stützerkreis viel Zeit, Energie und
Kreativität aufzubringen, um der Fa-
milie das alltägliche Überleben und
Hindernisse, wie zum Beispiel ein Arzt-
besuch, auszuräumen und möglich zu
machen. Auf der anderen Seite gilt es
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten.

Erstaunlich, wie viele Erfurter das Kir-
chenasyl unterstützen! So musste bis
heute nicht ein einziges Mal die Kir-
chengemeinde finanziell eingreifen.
Dort, wo wir Unterschriften und um
Spenden bitten, erfolgen sie zahlreich.
In der Öffentlichkeit ist dem Kirchena-
syl gegenüber keine ablehnende Hal-
tung zu verspüren, sondern Interesse
und Mitgefühl. Um so mehr gerät der
Innenminister Dr. Gasser ins Zentrum
der Aufmerksamkeit.

So stellt sich doch zunehmend die Fra-
ge, wieso er keinen Ermessensspiel-
raum in dieser Sache sieht. Als ober-
ster Dienstherr der Ausländerbehörde
hat er sehr wohl Einflussmöglichkei-
ten. Denn in anderen Bundesländern
wie zum Beispiel Schleswig Holstein,
Rheinland Pfalz und Mecklenburg Vor-
pommern wird das Zuwanderungsge-

setz im Hinblick auf langjährig Gedul-
dete großzügig ausgelegt. Würde die
Familie dort leben, hätte sie längst ih-
ren gesicherten Aufenhalt.

Auch der Stadtratsbeschluss vom
22.06.2005, der den damaligen Ober-
bürgermeister der Stadt Erfurt beauf-
tragte, sich gegenüber dem Thüringer
Innenministerium dafür einzusetzen,
dass die ablehnende Entscheidung be-
züglich eines Bleiberechts für die Fami-
lie revidiert wird, blieb ergebnislos.

Die Anwältin der Familie hatte im
Frühjahr diesen Jahres einen Antrag
auf §25 V des Aufenthaltgesetzes be-

antragt, dieser ist vor wenigen
Wochen abschlägig behandelt
worden. Die Haltung des Innen-
ministeriums ist eindeutig und
wird von einem immer größer
werdenden Kreis von Erfurtern
sehr kritisch verfolgt, nämlich von
denen, die Menschenrechte um-
gesetzt sehen wollen und alles
Erdenkliche tun, um dem zwölf-
jährigen behördlichen Desaster
Menschlichkeit und Hilfsbereit-
schaft für unsere Nachbarn ent-
gegen zu setzen.

Eine vierköpfige Familie im Kir-
chenasyl und vor allem die damit

verbundenen rechtlichen Schritte zu fi-
nanzieren, bedarf einer regelmäßigen
Planung von Spendengeldern. So hat-
ten wir seit Jahresende Spendenbüch-
sen in kirchlichen Bereichen verteilt.
Anfang April erfolgte ein Benefizkon-
zert, in dem viele Erfurter Künstler un-
entgeltlich auftraten. Regelmäßige
Aufrufe von Spendengeldern erfolgen
in der regionalen Presse.

Leider müssen wir uns auf ein langan-
haltendes Kirchenasyl einstellen, weil
der Innenminister Dr. Gasser auf Lö-
sungen von außen wartet. So forderte
er mittels Presse die Kirche auf, dem
Asyl ein Ende zu setzen. Bischoff No-
ack antwortete auf dem gleichen
Wege keine politischen Entscheidun-
gen treffen zu wollen, es bleibe bei
der humanitären Entscheidung, die
erst aufgehoben werden kann, wenn
der Grund dafür entfiele. So scheint es
nun auf ein Warten auf eine gesetzli-
che Bleiberechtsregelung hinauszulau-
fen. Dies ist aus humanitären Gründen
inakzeptabel, für Menschlichkeit gibt
es immer ein Ermessen!

Unterstützerkreis der Familie Sönmez
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Interview

mit der syrischen Exilantin Selam Shenan (Gehlberg) über die

politische Situation in Syrien und die Lage der syrischen Oppo-

sition

Selam Shenan ist eine syrische Opposi-
tionelle, die wegen ihres politischen
Engagements für eine kommunisti-
sche Partei in Syrien politischer Verfol-
gung durch das Baath- Regime ausge-
setzt war. Gemeinsam mit ihrem
ebenfalls verfolgten Mann und ihrem
Sohn floh sie vor drei Jahren nach
Deutschland. Selam Shenan und ihre
Familie leben als Asylbewerber in
Gehlberg, in einem isolierten Flücht-
lingsheim im Thüringer Wald.

Neben ihrem Engagement für exilpoli-
tische Organisation ist sie gemeinsam
mit ihrer Familie seit 2003 bei „The
VOICE Refugee Forum“, der Karawa-
ne für die Rechte der Flüchtlinge und
MigrantInnen und dem „NoLa-
ger-Netzwerk“ für die Rechte von
Flüchtlingen in Deutschland und ge-
gen das Lagersystem in Deutschland
aktiv.

Bei dem Interview, das unten para-
phrasiert wird, handelt es sich um eine
deutsche Kurzfassung eines ausführli-
chen Interviews über Selams Shenans
politisches Engagement, in dem sie
auf Arabisch antwortete. Das arabi-
sche Interview wird derzeit übersetzt.

F: Selam, warum mussten Sie ihr Land
verlassen?

A: Ich habe an einer Demonstration
vor dem Standgericht in Syrien teilge-
nommen, als ein politischer [kommu-
nistischer] Führer vor diesem Gericht
vorgeführt wurde. Der Geheimdienst
verhaftete Teilnehmer der Demonstra-
tion, wir anderen sind geflüchtet.
Einen Tag später hat der Geheim-
dienst meine Wohnung und mein
Büro durchsucht. Dabei haben sie
Dokumente und einen Videofilm
gefunden. Die Dokumente the-
matisieren die Unmoral und die
Korruption, die das ganze Leben
in Syrien durchziehen, Beste-
chung, die Menschenrechtssitua-
tion und die gesamte syrische Po-
litik. Der Geheimdienst hat uns
deshalb verfolgt.

F: Welche Gefahren drohen Ih-
nen in Ihrem Land?

A: Ich glaube, dass Gefängnis und Fol-
ter auf uns warten. Vor einem Monat
ist Dr. Amar Qurabi nach Syrien zu-
rückgekehrt. Er ist ein Menschen-
rechtsaktivist. Nach seiner Rückkehr
wurde er in Syrien verhaftet. Ich glau-
be, dass wir [unsere Familie] in keiner
besseren Lage sind als Amar Qurabi.

F: Wie schätzen Sie die politische Si-
tuation in Syrien ein?

A: Ich halte die politische Situation für
unverändert. Die gesamte Presse steht
unter der Herrschaft des Regimes. Wir
haben kein Recht auf Versammlungs-
freiheit. So steht es im Gesetz, dass
sich mehr als drei Personen nicht ver-
sammeln dürfen.

F: Gibt es in Syrien Todesstrafe und
Folter?

A: Natürlich. Todesstrafe droht Dro-
genhändlern, Mördern, Angehörigen
der Muslimbruderschaft und anderen.
Es gibt sehr viele Verurteilungen. Aber
es gibt auch Fälle, wo ohne Urteil ge-
tötet wird, unter Folter. Es gibt Folter
verschiedener Art in Syrien. Von Ver-
gewaltigung bis zu Elektroschocks
und ähnlichem.

F: Können Sie uns die Situation in syri-
schen Gefängnissen beschreiben?

A: Die Gefängnisse bestehen oft aus
kleinen Räumen, die nass und dunkel
sind; es sind mehrere Personen in ei-
ner Zelle. Das Zusammenleben von
mehreren Personen auf kleinem Raum
könnte man zum Foltersystem zählen.

F: Wie ist die Lage der Opposition in
Syrien?

A: Die Lage der Opposition ist
schwach. Überhaupt: Die Opposition
im Inland erleidet großen Druck durch
den Geheimdienst, Versammlungen
sind verboten, sie hat keine Zeitungen
und es besteht keine Redefreiheit.
Auch die Opposition draußen, im eu-
ropäischen oder amerikanischen Exil ist
noch schwach. Erstens steht sie noch
am Anfang. Sie hat keine Basis. Es gibt
innerhalb der Opposition nur eine ein-
zige große Partei, das ist die Muslim-
bruderschaft. Das ist meine Ansicht.

Dann ist die Opposition über ganz Eu-
ropa verteilt. Die Mehrheit der Opposi-
tionellen sind alte Leute, die sich nur
selbst (re-) präsentieren. (d.h. als politi-
sche Einzelaktivisten, nicht als Teil ei-
ner zusammenhängenden politischen
Organisation) Die meisten Oppositio-
nellen sind Asylbewerber, sie haben
keine Möglichkeit zu Treffen zu kom-
men, sie haben keinen Kontakt mitein-
ander um als Opposition zu wachsen.

F: Welche Rolle spielt der syrische Ge-
heimdienst?

A: Der Geheimdienst ist sehr stark und
aktiv. Sie wenden gegenüber den Bür-
gern Gewalt an. Sie verdächtigen und
verhaften eine Person manchmal nur
wegen des Geldes. Der syrische Ge-
heimdienst ist auch in Deutschland ak-
tiv. Die Agenten leben ebenfalls als
Asylbewerber hier und sammeln viele
Beweise und Akten für die Bestätigung

ihrer Angelegenheiten. Und sie
schreiben über uns, unsere Pro-
bleme und schicken ihre Infor-
mationen nach Syrien.

F: Was wünschen Sie sich für
ihr Land?

A: Ich wünsche mir für mein
Land Freiheit, ein demokrati-
sches Leben – und Liebe.

(The VOICE, April 2006)
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Vielfältige „Begegnungen“ im Erfurter Rathaus

Veranstaltung des EQUAL-Projekts Arbeit und Bildung International

Es fand sich kaum noch ein freier
Platz, als Bürgermeister Hagemann am
28. März 2006 die rund 170 Besuche-
rInnen im Namen der Stadt Erfurt im
Festsaal des Erfurter Rathauses be-
grüßte. „Begegnungen“ – unter die-
sem Titel sollte die erste große Veran-
staltung stattfinden, mit der das
EQUAL-Projekt „Arbeit und Bildung
International“ eine breitere Öffentlich-
keit erreichen wollte. Geplant war
nicht nur eine Vorstel-
lung des Projektansat-
zes, Asylsuchende zu-
sammen mit jüdischen
Zuwanderern beruflich
weiterzubilden und
daneben unterschiedli-
che Schulungsangebo-
te für Multiplikatorin-
nen zu unterbreiten.
Es sollten auch die ers-
ten Ergebnisse nach ei-
nem dreiviertel Jahr
gemeinsamer Arbeit
präsentiert werden.
Bereits der Aufbau der
Veranstaltung sollte
die Besonderheiten
des Projekts widerspie-
geln. Nicht nur Beschäftigte der sieben
Trägerorganisationen, sondern auch
die TeilnehmerInnen des Projekts
selbst sollten am Programm beteiligt
werden und wurden bereits im Vor-
feld mit in die Vorbereitung eingebun-
den. Mit Erfolg: Über 20 Personen ge-
stalteten aktiv das Programm.

Gekommen waren Landes- und Kom-
munalpolitikerInnen, VertreterInnen
von Ämtern und Behörden – darunter
auch einiger Ausländerbehörden – Be-
schäftigte sozialer Einrichtungen und
ehrenamtlich Engagierte sowie Studie-
rende und weitere Interessierte und
natürlich die TeilnehmerInnen des Pro-
jekts. Auch aus dem Teilprojekt in
Schwabach waren 16 Personen nach
Erfurt gekommen, um ihre Mitstreite-
rInnen in der Thüringer Landeshaupt-
stadt kennen zu lernen.

Für das Eingangsstatement „zur Bil-
dungs- und Ausbildungssituation jun-
ger MigrantInnen in Deutschland“
konnte das Projekt Frau Dr. Dagmar
Beer-Kern aus dem Arbeitsstab der Be-
auftragten der Bundesregierung für

Ausländerfragen gewinnen. Da sie je-
doch kurzfristig verhindert war und
nicht selbst erscheinen konnte, lieh ihr
die Erfurter Pröpstin Elfriede Begrich
ihre Stimme und verlas den Text. Frau
Beer-Kern bezeichnete es in ihrem
Manuskript als Erfolg, dass mit der
Gemeinschaftsinitiative EQUAL erst-
mals ein europaweites arbeitsmarkt-
politisches Programm existiere, wel-
ches die Gruppe der AsylbewerberIn-

nen und Flücht-
linge explizit mit
einbeziehe. Dies
sei ein großer
Fortschritt,
wenngleich es
bei der prakti-
schen Umset-
zung vor Ort
große Hürden
gebe, welche
die beteiligten Projekte überspringen
müßten. Sie wandte sich zugleich ge-
gen die Auffassung, dass der in den
Projekten angestrebte Erhalt der Be-
schäftigungsfähigkeit unter dem Dik-
tat der Rückkehrförderung stattzufin-
den habe – eine Tendenz, die in den
Verhandlungen über die praktische
Umsetzung von EQUAL zu beobach-
ten war.

Projektkoordinator Dr. Jürgen Neubert
erläuterte im Anschluss kurz den Auf-
bau des Projekts „Arbeit und Bildung
International“ und die bisherigen Er-
gebnisse, bevor die TeilnehmerInnen
selbst das Wort erhielten. Die vorbe-
reiteten Präsentationen waren ganz
unterschiedlich. Olga Deeva aus Nürn-

berg interpretierte zunächst Klavier-
musik . Im Anschluss gewährte Olga
Nagorna den Gästen einen Einblick in
die wechselvolle jüdische Geschichte
Erfurts im Mittelalter. Sie beschäftigte
sich vor allem mit Frage, wo Juden ge-
wohnt und was sie gearbeitet haben.
Danach wurde ein kurzer Film präsen-
tiert, den vier TeilnehmerInnen des Ju-
gendlichenkurses des Projekts gedreht
hatten. Jules M. Tchatchueng aus
Waltershausen, Benneth O. Okeke
und Saur Hamidov aus Weimar so-
wie Iryna Vorbyova aus Erfurt hatten
sich im Rahmen einer Projektarbeit
mit der Arbeits- und Ausbildungssi-
tuation in Deutschland beschäftigt.
Zu sehen waren Interviews mit Aus-
zubildenden, einem Vertreter der
Fachhochschule sowie der Arbeits-
agentur Erfurt. Drei weitere Teilneh-
merInnen des Jugendlichenkurses –
Janet Cocker, Igor Kyshynivskyy und
Jules Merlin Tchatchueng – standen
im Anschluss Rede und Antwort zu

ihren bisherigen
Erfahrungen im
Projekt. Die letzte
Präsentation der
TeilnehmerInnen
beschäftigte sich
mit dem Thema
Asyl in Deutsch-
land. Dargestellt
wurden nicht nur
die derzeitigen
niedrigen Aner-
kennungsquoten
und die Vertei-
lung von Asylsu-

chenden in Thüringen, sondern es
wurde auch eine gesicherte Perspekti-
ve für Menschen gefordert, die lange
hier leben.

Der letzte Block sollte noch einmal auf
die Perspektiven der beiden Teilneh-
mergruppen jenseits des Projekts ein-
gehen.

Der Vorsitzende der jüdischen Landes-
gemeinde Thüringen Wolfgang Nos-
sen betonte zunächst, dass trotz des
hohen bürokratischen Aufwands die
Teilnahme der jüdischen Landesge-
meinde am EQUAL-Projekt sinnvoll sei,
um für die neuen Gemeindemitglieder

����������	 
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berufliche und persönliche Perspekti-
ven zu eröffnen. Im Anschluss befasste
sich Sandra Jesse als Sprecherin des
Offenen Flüchtlingsrats Thüringen mit
den Perspektiven von Flüchtlingen in
Thüringen. Derzeit führten die schlech-
te Lage auf dem Arbeitsmarkt und all-
tägliche Diskriminierungen dazu, dass
Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung
selten in Thüringen blieben. Dies kön-
ne nur geändert werden, wenn von
Anfang an eine Integration in die Ge-
sellschaft stattfinde. Mit der weitver-
breiteten Unterbringung von Asylsu-
chenden in Einzelwohnungen statt in
Wohnheimen gebe die Stadt Erfurt ein
positives Beispiel, an dem sich andere
Gemeinden orientieren sollten. Teilha-
be am öffentlichen Leben, politische
Mitbestimmung und ein Leben ohne

Diskriminierungen seien für
die Integration von Flücht-
lingen von elementarer Be-
deutung. Zudem erneuerte
sie die Forderung nach ei-
nem Bleiberecht für lang-
jährig Geduldete.

Bevor alle Beteiligten die
Möglichkeit hatten, sich am
Büffet persönlich zu begeg-
nen, zeigte das Erfurter
Theater ImproVision noch
einmal auf eindringliche
Weise Szenen aus dem All-
tagsleben von Asylsuchenden. Das Ge-
fühl der Ausgrenzung an der Super-
marktkasse beim Einkauf mit Wertgut-
scheinen wurde ebenso thematisiert
wie die Tücken der Residenzpflicht
oder die Enge und der Lärm in einer
Gemeinschaftsunterkunft. Insbesonde-
re die TeilnehmerInnen des Projekts

konnten vieles vom Dargestellten
wiedererkennen.

Unter den Klängen jiddischer Musik,
gespielt von Anna Segalovska und
Leonid Braverman, traten die Gäste
nach rund 2 Stunden und einem viel-
fältigen und prallgefüllten Programm
den Heimweg an.

Preis für die größtmögliche Gemeinheit 2006

Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen

Auch in diesem Jahr wird der Flüchtlingsrat Thüringen e.V. den Preis für die größtmögliche Gemeinheit verleihen. Dieser
Preis wird alljährlich zum Tag des Flüchtlings, am 29. September solchen Behörden oder Institutionen verliehen, die heraus-
ragende Anstrengungen bei der Diskriminierung und Ausgrenzung von Flüchtlingen unternahmen. Besonders gewürdigt
werden dabei vorauseilender Gehorsam, die exzessive Verletzung von Persönlichkeitsrechten sowie außergewöhnliche Be-
mühungen, die (rechtliche) Lage von Flüchtlingen in Thüringen weiter zu verschlechtern.

In der Vergangenheit ging der Preis:

Im Jahr 2000 an die Ausländerbehörde des Eichsfeldkreises wegen unerlaubter Datenübertragung zur negativen Beeinflus-
sung des Asylverfahrens im Zusammenhang mit einer „Residenzpflichtverletzung“. (Die Datenschutzbeauftragte des Frei-
staates Thüringen bestätigte wenige Tage nach der Preisverleihung in einem Schreiben die fehlende Rechtsgrundlage für die
Übermittlung privater Daten.)

Im Jahr 2001 an das Sozialamt Greiz für die Verweigerung von Unterarmprothesen für A. G. (Name der Redaktion bekannt),
einen jungen tschetschenischen Flüchtling. Dies, obwohl Fachärzte zuvor vor den Folgen einer fehlenden Prothesenversor-
gung warnten.

Im Jahr 2002 wurde der Preis gedrittelt. Zu je einem Drittel erhielten ihn die Ausländerbehörde des Wartburgkreises, die
Staatsanwaltschaft Mühlhausen und das Amtsgericht Eisenach wegen Strafverfolgung und Verhängung einer Geldstrafe in
Höhe von 2.400 Euro gegen einen Flüchtling aus Sierra Leone, der mehrfach unerlaubt den Landkreis verlassen hatte.

Im Jahr 2003 wurde der Preis an die CDU-Landtagsfraktion Thüringen übergeben, die zu verantworten hatte, dass in Thürin-
gen Kinder und Jugendliche von Asylsuchenden nicht der Schulpflicht unterlagen (seit 2005 besteht die Schulpflicht).

Im Jahr 2004 an das Amtsgericht Altenburg und die Parteien im Bundestag für die Verurteilung eines Asylsuchenden wegen
mehrfacher Verletzung der Residenzpflicht zu 6 Monaten Haft ohne Bewährung.

Im Jahr 2005 ging der Preis für die größtmögliche Gemeinheit an das Sozialamt der Stadt Eisenach wegen der Verweige-
rung einer angemessenen dezentralen Unterbringung für eine sechsköpfige Familie und die Beteiligung der Familie an den
Unterbringungskosten in der Gemeinschaftsunterkunft Eisenach in Höhe von 8.30 Euro/qm.

Wir rufen alle Personen und Initiativen auf, wie in den vergangenen Jahren Vorschläge einzureichen, wer den diesjährigen
Preis erhalten soll. Einsendefrist ist der

15. September 2006.

Vorstand und SprecherInnen des Flüchtlingsrates werden unter den eingereichten Vorschlägen den diesjährigen Preisträger
auswählen. Der Preis wird am 29. September 2006, am Tag des Flüchtlings, verliehen.

Hinweis: Wir gehen davon aus, dass mit allen eingereichten Vorschlägen die Zustimmung erfolgt, diese zu veröffentlichen.

����������	 ��� ���� �
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„Rat und Tat!“ - Workshop zur gemeinsamen Erprobung des neuen Ratge-
bers für Flüchtlinge in Thüringen

Wochenendseminar für ehrenamtliche FlüchtlingshelferInnen

am 23. -25. Juni 2006 in Hütten

Viele Thüringer Flüchtlinge und in der
Flüchtlingsarbeit Engagierte, egal ob
voluntär oder beruflich, kennen die
Notwendigkeit eines praktischen griff-
bereiten Ratgebers bei der Lösung der
vielen verschiedenen Probleme im All-
tag von Flüchtlingen.

Seit Januar 2006 trifft sich ein Arbeits-
kreis, um einen (neuen) Ratgeber zu
den Problemen und Fällen aus der
Flüchtlingsarbeit zu entwickeln. Wich-
tig ist uns, dass dieser Ratgeber so-
wohl für Flüchtlinge, als auch für die
ehrenamtlich und beruflich engagier-
ten ThüringerInnen gut zu handhaben
ist. Das ist ein hoher Anspruch und
deshalb wollen wir mit Euch bzw. Ih-
nen die bisher erstellte Vorlage des

Ratgebers praktisch ausprobieren. Mit
der Lösung von Fallbeispielen aus dem
Flüchtlingsalltag (soziale Leistungen,
Aufenthaltstitel, Zugang zu Arbeit) in
einem realitätsnahen Planspiel wollen
wir herausfinden, wie es sich mit der
Ratgeberbroschüre arbeiten lässt. Zu-
sammen mit dem Arbeitskreis und ei-
nem Experten im Flüchtlingsrecht soll
dann beraten werden, wo inhaltlich
oder in der Form noch etwas verän-
dert werden muss.

In diesem Workshop wird es neben
der Entwicklung der Ratgeberbroschü-
re selbstverständlich wieder um inhalt-
liche und praktische Fallarbeit, den
Austausch zwischen den Regionen,
die Planung der weiteren gemeinsa-

men Zusammenarbeit und Ideen für
flüchtlingspolitische Aktivitäten gehen.
Als Referent wird Georg Classen, So-
zialrechtler des Flüchtlingsrates Berlin,
das Seminar begleiten.

Das DGB Bildungswerk Thüringen e.V.
und der Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
laden Flüchtlinge, voluntär oder beruf-
lich Engagierte und MultiplikatorInnen
der Flüchtlingsarbeit in Thüringen
herzlich ein.

Weitere Informationen und Anmel-
dung:

DGB-Bildungswerk
Thüringen e.V.
Warsbergstraße 1,
99092 Erfurt

Hörtipp

Ein interessantes Radiofeature über die Frage “Warum Flüchtlinge ihr Essen aus Katalogen bestel-
len müssen und warum es in Dresden so schwierig ist, an dieser Situation etwas zu ändern.”hat

ColoRadio Dresden erstellt. Unter dem Titel “Was lange währt wird auch nicht gut” informiert die
Sendung in anschaulicher Weise über das Essen von Asylsuchenden aus dem Katalog, die ver-

schleppte Einführung von Chipkarten und eine Dresdner Initiative, die Bargeld statt Sachleistungen
fordert.

Die Sendung kann im Internet unter http.//freie-radios.info/portal/content.php?id=11947 ange-
hört werden oder beim Flüchtlingsrat Thüringen e.v. als Audio-CD ausgeliehen werden.
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Mitgliederversammlung des Flüchtlingsrates

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Flüchtlingsrates Thürin-
gen e.V. findet am Freitag, 16. Juni; 15.00 Uhr, in Erfurt, in der
Schillerstrasse 44, Ver.Di Thüringen, im Seminrarraum 2 statt.

Auf der Tagesordnung stehen bislang folgende Punkte:

1. Begrüßung

2. Tätigkeitsberichte 2005/2006

2.1. Bericht des Vorstandes

2.2. Bericht aus EFF-Projekt

2.3. Bericht aus dem Equal-Projekt „Arbeit und Bildung Interna
tional“

2.4. Diskussion/Fragen zu den Berichten

3. Diskussion über aktuelle Entwicklungen in der Flüchtlings
politik und Schwerpunktsetzung für das kommende Jahr

4. Finanzen

4.1. Finanzbericht

4.2. Bericht der Revisionskommission

5. Ausblick

Die Mitglieder und UnterstützerInnen des Flüchtlingsrates Thürin-
gen e.V. sind herzlich eingeladen.

Internet für
Flüchtlinge/
Internet for

refugees

Der Flüchtlingsrat und
das DGB-Bildungswerk

bieten allen Flüchtlingen
an, das Internet kennen-
zulernen und zu nutzen/

The Refugee Council
and the DGB Bildungs-
werk offer to all refuge-
es to learn to use the In-

ternet.

Wann/Time?
Jeden Dienstag/
every Tuesday
14.00 – 16.00

Wo/Where?
Büro des Flüchtlingsrates/

Office of the Refugee
Council,
Erfurt,

Warsbergstraße 1
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� Ich/wir möchte(n) weitere Informationen und Einladungen zu den Treffen des UnOffenen Flüchtlingsrates erhalten.

AUFNAHME-ANTRAG

� Ich/wir möchte(n)� ordentliches Mitglied /� förderndes Mitglied ohne Stimmrecht des Flüchtlingsrates Thüringen e.V.
werden.
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